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Amtlicher Shell.
A. Betauntmachungen des Königlichen Landratbs.

Nr. 429. Oels, den 25. Oktober 1901.

Betrifft die Einkommens und Ergänzungssteuer-
Veranlagung für das Steuerjahr 1902

bezw. die Veranlagungsperiode 1902/1904.
Nachdem die Personenstandsaufnahme beendet und beren

Ergebniß in das Personenverzeichniß (Muster III.) ein-
getragen ist, hat die Aufstellung der Staatssteuerliste
(Muster A.)‚ der Staatssteuerrolle (Muster V.) und der
Gemeindesteuerliste sofort zu erfolgen.

Bei Anfertigung dieser Listen ist folgendes zu beachten:
I. Staatsfteuerlifte.

Dieselbe ist Seitens der Guts- und Gemeinde-Vorsteher
nur in denjenigen Spalten auszufüllen, welche auf die
Einkommensteuer Bezug haben, dagegen bleiben die auf die
Ergänzungssteuer bezüglichen Spalten, insbesondere die
Spalten ob» 1o, 13, 15b, 17, 192, 22, 27b.‚ 28——32, 33b.‚
34——37 unausgefüllt. '

Behufs Vorbereitung der Staatssteuerliste sind zunächst
die Einkommensverhältnisse der einzelnen Steuerpflichtigen
sorgfältig zu ermitteln. Die Besteuerungsmerkmale in der
vorjährigen Staatssteuerliste werden zwar bei der bevor-
stehenden 5Eeranlagung einen schätzbaren Anhalt gewähren,
dürfen jedoch keineswegs ohne eingehende Prüfung in die
neue Staatssteuerliste übernommen werden. Die Einrückung
der einzelnen Beträge des Einkommens muß Vielmehr nach
gewissenhafter Schätzung des Gemeinde- bezw. Gutsvorstehers
unter sorgfältiger Beachtung der obwaltenden besonderen
Verhältnisse erfolgen. Als Einkommen gelten nach §7 des
Einkommensteuergesetzes die gesammten Jahreseinkünfte des
Steuerpflichtigen in Geld und Geldwerth aus:

1. Kapitalvermögen, insbesondere Zinsen, Renten und
geldwerthe Vortheile aus Kapitalforderungen jeder Art
(§ 12 des Gesetzes bezw. Artikel 8 und 9 der Aus-
führungs-Anweisnng).

2. Grundvermögen, umfassend die Erträge sämmtlichen
« Grundbesitzes, welcher dem Steuerpflichtigen eigenthümlich
gehört oder aus dem ihm in Folge von Berechtigungen
irgend welcher Art ein Einkommen zufließt. k§ 13
des Gesetzes bezw-.«""T.Artitel 10——16 der Ausführungs-

‘ Anweisung)
_ » Das Einkommen aus Grundvermögen ist stets ein-

schließlich des Miethswerths der Wohnung im eigenen
· Haufe oder der dem Censiten zustehenden freien Wohnung,

sowie einschließlich des Werthes der im Haushalte ver-
 

brauchten Erzeugnisse der eigenen Wirthschaft zum An-
satz zu bringen.

.Handel und Gewerbe, umfassend den Gewinn aus
gewerblichen oder Handelsunternehmungen jeder Art,
einschließlich des Werthes der im Haushalte verbrauchten
Erzeugnisse des eigenen Gewerbebetriebes. (§ 14
des Gesetzes bezw. Artikel 17——20 der Ausführungs-
Anweisung)

Als Einkommen aus Grundvermögen, sowie aus
Handel und Gewerbe sind die Nettoeinnahmen anzu-
setzen, also der Gesammtertrag, vermindert um

a. die Bewirthschaftungs- bezw. Betriebs- oder
Geschäftskosten; '

b. die regelmäßigen jährlichen Absetzungen (für Ab-
nutzung von Gebäuden, Maschinen u. f. w.).
Die Grund-, Gebäude- und Gewerbesteuer darf

nicht in Abzug gebracht werden.

. gewinnbringender Beschäftigung und aus Rechten
auf periodische Hebungen, umfassend insbesondere den
Verdienst der Arbeiter, Dienstboten und Gewerbegehilfen,
die Besoldung der Militärpersonen und Beamten jeder
Art, ferner den Gewinn aus künstlerischer, wissenschaft-
licher, unterrichtender oder erziehender Thätigkeit, sowie
Pensionen, Wittwen- und Waisengelder, Altentheile und
sonstige fortlaufende Einnahmen. (§ 15 des Gesetzes
bezw. Artikels 21——23 der Ausführungs-Anweisung.)

Pensionserhöhungen, Verstümmelungszulagen, sowie
die mit Kriegsdekorationen verbundenen Ehrenzulagen sind
zur Anrechnung nicht geeignet.

Die feststehenden Einnahmen (Löhne,J Besoldungen,
welche nach Tages-,Wochen-,Monats-,Jahressätzen bedungen
sind, die in bestimmter Höhe zugesicherten Zinsen) sind nach
ihrem zur Zeit der Veranlagung bekannten Betrage für das-
jenige Steuerjahr zu berechnen, für welches die Veranlagung
erfolgt. « Ihrem Betrage nach unbestimmte oder schwankende
Einnahmen, wie Dividenden von Aktien, Erträge aus dem
Betriebe von Landwirthschaft, Handel oder Gewerbe, Ein-
nahmen aus Tantiemen, Gebühren u. f. w. sind nach dem
Durchschnitt der 3 der Veranlagung unmittelbar voran-
gegangenen Wirthschaftsahre zu berechnen ; wenn aber diese
Einnahmen noch nicht eo langes bestehen, so sind sie nach
dem Durchschnitte des Zeitraumes ihres Bestehens, nöthigen-
falls nach dem muthmaßlichen Jahresertrage in Ansatz
zu bringen.
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Die von dem Einkommen in Abrechnung zu dringenden
zulässigen Abzüge

bestehen nach § 9 des Eintommensteuergesetzes in:
a. ben Schuldenzinsen und den zu entrichtenden Renten.

Nur diejenigen Schuldenzinsen dürfen berücksichtigt
werden, deren Bestehen keinem Zweifel unterliegt. Um
in dieser Hinsicht die erforderlichen Unterlagen für die
Voreinschätzuug derjenigen Steuerpflichtigeu zu beschaffen,
welchen eine Steuer-Erklärung nicht obliegt, kann der
Gemeinde-(Guts-)Vorsteher dieselben auffordern, binnen
einer angemessenen Frist die Schuldenzinseii. sowie die
nachstehend unter b., c. unb d. ausgeführten Lasten,
Kassenbeiträge und Lebensversicherungsprämien, deren
Abzug sie beanspruchen, anzumelden und nöthigenfalls
die Verpflichtung zur Entrichtung derselben durch Vor-
legung der Beläge, (Zins-, Beitrags-, Prämien-
Quittungen, Policen u. f. w.) nachzuweisen;

b. den auf besonderen Rechtstiteln beruhenden dauernden
Lasten, Altentheile .(Auszüge, Name, Stand, Alter und
Wohnort des Auszugsempfängers sind anzugeben);

c. den von den Steuerpflichtigen für die eigene Person
gesetz- oder vertragsmäßig zu entrichtenden Beiträgen
zu Kranken-, Unfall-, Alters- und Invaliden-Ver-
sicherungs-, Witwen-, Waisen- und Pensionskassen;

d. den Versicherungsprämien, welche für Versicherung des
Steuerpflichtigen, nicht auch feiner Angehörigen, auf
den Todes- oder Lebensfall gezahlt werden, soweit die-
selben den Betrag von 600 Mark jährlich nicht
übersteigen.

. Jn die Staatssteuerliste werden aus dem Personen-
verzeichnisse alle diejenigen Personen übertragen,
a. welche bereits im Vorjahre mit einem Einkommen von

mehr als 900 Mark zur Steuer veranlagt waren;
b. welchen nach den stattgehabten Ermittelungen und dem

pflichtmäßigen Ermessen des Gemeinde- iGuts-) Vor-
stehers ein steuerpflichtiges Gesammteinkommen von mehr
als 000 Mark oder ein steuerbares Vermögen von mehr
als 6000 M. beizumessen ist.
Jm Falle die Voraussetzungen zu a. unb b. zutreffen,

darf die Aufnahme in die Staatssteuerliste nicht deshalb
unterbleiben, weil von dem Einkommen ein Abzug gemäß
§ 18 des Eintommensteuergesetzes wegen eines oder
mehrerer Familienmitglieder unter 14 Jahren — zu machen,
oder weil die Freistellung gemäß §19 des Einkommensteuer-
Gesetzes —- wegen besonderer, die Leistungsfähigkeit der
Steuerpflichtigen wesentlich beeinträchtigender wirthschaftlicher
Verhältnisse zulässig, oder weil dieFreilassung von der Er-
gänzungssteuer auf Grund des § 17, 2 unb 3 des Er-
gänzungssteuersGesetzes begründet ist. Ob einer dieser
Fälle vorliegt und zu berücksichtigen ist, hat nicht der
Gemeinde- (Guts-) Vorsteher, sondern die Voreinschätzungs-
bezw. VeranlagungssCommission zu beurtheilem der
Gemeinde- (läufig) Vorsteher muß sich auf einen ent-

 

sprechenden Hinweis aus« den Ermäßigungsgrund in Spalte Zdsz
beschränken ·

Zur Beurtheilung der Frage, - welche nicht einkommen-
steuerpflichtigen Censiten unter Beobachtung der vorstehenden
Gesichtspunkte wegen eines Gesammtvermögens von mehr
als 0000 Mark in bie Staatssteuerliste aufzunehmen sind,
ist eine genauere Kenntniß der auf dieVermögensberechnung
bezüglichen Bestimmungen unerläßlich. Jch verweise deshalb
auf die §§ so bis 16 des Ergänzungssteuergesetzes vom
14. Juli 1893 (Ges.-Samml. S. 134) unb bie erttfe'l’ 4
bis 13 ber AussührungssAnweisung vom 3. April 18931
(Reg.-Amtsblatt Nr. 27 Beilage S. 118 bis 131), mit  

deren Inhalte sich die Guts- und Gemeindevortteher baldigst
vertraut machen wollen. Von der Aufnahme in die Staats-
steuerliste bleiben diejenigen Personen ausgeschlossen, welche,
obwohl sie Einwohner des Ortes und deshalb in das
Personenverzeichniß aufzunehmen sind, gesetzlich weder der
Einlkosmmensteuen noch der Ergänzungssteuer unterliegen,
wei ie -

1. Angehörige des deutschen Reiches find und außerhalb
Preußens, aber innerhalb des deutschen Reiches oder in
einem deutschen Schutzgebiete ihren dienstlichen Wohn-
sitz oder in ihrem außerpreußischen Heimathsstaate einen
zweiten Wohnsitz haben, oder weil sie

2. Ausländer sind und sich in Preußen weder des Er-
werbes wegen noch länger als ein Jahr aufhalten und
auch einen Wohnsitz in Preußen noch nicht begründet
haben, oder weil sie

3. zu den in den ä; 3 des Einkommensteuer- und des Er-
gänzungssteuergesetzes als steuerfrei bezeichneten Personen
gehören.

Ju Ansehung der zu 1 bis 3 gedachten Personen
wird die Spalte 8 des Personenverzeichnisses durch Ein-
tragung der Zahl der zur Haushaltung gehörigen Personen
(einschließlich des Haushaltungsvorstandes) ausgefüllt und in
Spalte 13 ber Grund der Steuerfreiheit kurz erläutert.

Hierbei ist jedoch stets zu prüfen, ob den vorbezeichneten
Personen Einkommen aus der preußischen Staatskasse (Be-
soldung, Pension, Wartegeld), aus preußischem Grundbesitz,
aus preußischen Gewerbe- oder Handelsanlagen oder sonstigen
gewerblichen Betriebsstätten zufließt. Jst dies der Fall, so
sind die betreffenden Personen ebenfalls in die Staatssteuers
liste zu übertragen.

Die einzelnen Steuerpflichtigen werden in die Staats-
steuerliste unter Einhaltung der in dem Personenverzeichniß
beobachteten Reihenfolge aufgenommen. Die Spalten 1a.
unb b. der Staatssteuerliste bleiben vorläufig unausgefüllt.
Die Spalten 3 bis b finb in Uebereinstiminung mit den
Spalten 4 bis 0 des Personeiiverzeichnisses auszufüllen.

Diejenigen Steuerpflichtigen, welche Mitglieder der Vor-
einschätzungs- und Veranlagungs-Commission sind, werden als
solche bei ihrem Namen (Spalte 2) verzeichnet. Die auf
die Gemeinde-(Guts-)Vorsteher bezüglichen Eintragungen in
die Staatssteuerliste sind durch die Vorsitzenden der Vor-
einschätzungs-Commission und, soweit es sich um diese selbst
handelt, durch deren Stellvertreter zu bewirken. Zu diesem
Zwecke sind die Staatssteuerlisten, sobald die auf die übrigen
steuerpflichtigen » Personen des Gemeinde-(Guts-)Bezirks
bezüglichen (Eintragungen vorgenommen sind, mit den er-
forderlichen Unterlagen (Personenverzeichniß, Hansliste u.s.w.)s
den betreffenden Vorsitzenden resp. Stellvertretern ein-
zuhändigen. Die auf die Einkommensteuer bezüglichen An- «
gaben sind auch hinsichtlich derjenigen Personen zu machen,
welche ein Einkommen von mehr als. 3000 Mark haben.
Besondere Sorgfalt ist auch der Ermittelung der bebauten
Flächen, des Grundsteuer-Reinertrages, des Gebäudesteuers
Nutzungswerthes des Pachtzinses und der Viehbestände
zuzuwenden. ,

Für die sämmtlichen in die Staatssteuerliste über-
tragenen Personen ist der Betrag des ermittelten Jghres-
Einkommens in Spalte 23 unter »zkgleichzeitiger Ausfullung
der Spalten 6a, 7, 8, 9, 11, 12,14,1.’oa., 16, 18, 19I.,
20, 21 zu vermerken, auch in derSpalte 26 ber zuletzt ent-
richtete Einkommensteuersatz einzutragen. Daran sind die
Personenverzeichnisse durch Ausfüllung der Spalten 7
bis 12a. zu vervollständigen, seitenweise aufzurechnen
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und die einzelnen Seitensummen in Wiederholungen
zusammenzustellen.

II. Siaatsfteuerrolle.
Auf Grund der Staatssteuerliste bereitet der Gemeinde-

(Guts-)Vorsteher die zur demnächstigen Benutzung für die
Gemeinde (Den Gutsbezirk) bestimmte Staatssteurrolle nach
dem Muster V. durch Ausfüllung der Spalten 1 und3vor.

III. Gemeindesteuerliste.
Sollen in Gemeinden, in welchen die Gemeinde- oder

Kirchen-, Schub u. f. w. Ubgaben nach dem Maßstabe der
Einkommensteuer aufzubringen sind, Personen mit einem Ein-
kommen von nicht mehr als 900 M. hierzu herangezogen
werben, so ist nach den s§ 74, 75 des Gesetzes auf Grund
des Personen-Verzeichnisses (Muster III.) eine besondere
Gemeindesteuerliste aufzustellen Der Gemeindevorsteher hat
dieselbe in den Spalten 1—18 und 21 auszufüllen

Die Gemeindesteuerliste ist entbehrlich für Gutsbezirke,
in denen der Gutsherr allein —- ohne Concurrenz der Be-
wohner des Gutsbezirks — sämmtliche öffentlich-rechtliche
Verbandslasten, insbesondere auch Kreis-, Armen-, Schul-
und Kirchlasten trägt.
IV. Tiste der perforiert, von denen eine Steuer-Erklärung

zu erfordern sein wird.
Die Gemeinde- und Gutsvorstände haben ein Verzeich-

niß derjenigen Steuerpflichtigen von welchen nach ihrem Er-
messen zum .Zwecke der bevorstehenden Veranlagung eine
Steuererklärung zu erfordern ist, obwohl dieselben bisher mit
einem Einkommen von weniger als 3000 Mark veranlagt
waren, unter Begründung ihres Vorschlages mir bis zum
15. November cr. einzureichen. Jn dieses Verzeichniß werden
auch alle diejenigen Personen aufzunehmen sein, von denen
anzunehmen ist, daß sie Kapitalvermögen besitzen, ohne daß
dessen Vorhandensein oder Betrag von dem Gemeinde-(Guts-)
Vorsteher nachgewiesen werden kann, sowie diejenigen Handel-
und Gewerbetreibenden deren Geschäftsgewinn sich mit
Sicherheit nicht ermitteln läßt.

Zur Erledigung der Vorbereitungsgeschäfte für die
Veranlagung haben die Gemeinde-(Guts-)Vorsteher die Zeit
vom 3. bis 17. November cr. zur Verfügung.

Das gesammte Material, also
1. Personenverzeichniß nebst Hauslisten, 2. Staats-
steuerlifte, 3. Staatssteuerrollen, 4. Gemeindesteuerliste,
d. etwaige anderweitige Unterlagen für die Beurtheilung

 

der Steuerverhältnisse, wie z. B. über Schuldenzinsen
u. s. w. und zwar geheftet

ist am 19. November an den Vorsitzenden der Vor-
einschätzungs-Commissiou (nicht etwa an mich) einzusenden,
so daß es spätestens - -

am 20. November d. J.
sich in dessen Händen befindet.

Ausgeschlossen ist selbstverständlich der Fall, wo der
Gemeinde-Guts-)Vorsteher selbst Vorsitzender aber Vor--

 einschätzungs-Eommission ist.
Eine Ueberschreitung deszobigen Termings ist auf keinen

Fall gestattet und würde den gesammten Gang des Ver-
anlagungsgeschäfts aufhalten.

Die Vorsitzenden der VoreinschätzungssCommissionen
werden angewiesen werden, mir von jedem Falle der nicht
pünktlichen Jnnehaltung des obigenTermins sofort Anzeige
zu erstatten

» Die vorgeschriebenen Formulare müssen von den Ge-
meinden und Gutsbezirken selbst beschafft werden. Zur
Vermeidung von Unzuträglichkeiten, welche durch Druckfehler
oder Verschiedenheiten in Format oder Druckart entstehen
könnten, habe ich vorschriftsmäßige Formulare durch die  

hiesige Buchdruckerei von A. Ludwig anfertigen lassen.
Die Magisträte, Gemeinde-(Guts-)Vorsteher ersuche ich, nur
von diesen Formularen Gebrauch zu machen.

Der Vorsitzendc .
der Einkommensteuer-Vrranlagnugs-Commt»ion.

Nr. 430. Oels, den 23. Oktober 1091.

Betrifft Neuwahl der Mitglieder der Steuer-
Ausschüsse der Gewerbesteuerklassen III und IV.

Die dreijährige Wahlperiode der Mitglieder der nach
§ 15 des Gewerbesteuergesetzes vom 24. Juni 1891 (Gesetz-
Samml. S. 205) für die Veranlagung der Gewerbesteuer
gebildeten Steuerausschüsse der Gewerbesteuerklassen III und
IV. läuft in diesem Jahre ab, und es ist daher gemäß § 46
a. a. Q. eine Neuwahl vorzunehmen

Jn Gewerbesteuerklasse III sind 5 Abgeordnete und
b Stellvertreter, in Gewerbesteuerklasfe IV 7 Abgeordnete
und 7 Stellvertreter zu wählen.

Zur Vornahme der Neuwahl von Mitgliedern und
Stellvertretern habe ich ein Termin

a. für die Gewerbesteuerklasse III
auf Mittwoch, den 6. November d. Js»

Vormittags 10 Uhr,
b. für die Gewerbesteuerklafse IV

auf Mittwoch, den 6. November d. Js.,
Vormittags ll Uhr,

im hiesigen Königlichen Landrathsamt anberaumt.
Wahlberechtigt in der Gewerbesteuerklasse III bezw. Ge-

werbesteuerklasfe IV sind alle im Kreise Qels für das Steuer-
jahr 1901 veranlagten Gewerbetreibenden der Klassen III
bezie. IV, soweit sie nicht etwa mit der Steuer in Abgang
gestellt sind, sowie die im laufenden Steuerjahre in den
betreffenden Klassen in Zugang gestellten Pflichtigen.

Wählbar sind nur solche männliche Mitglieder der
betreffenden Klasse, welche das 25. Lebensjahr vollendet haben
und sich im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte befinden.

Von mehreren Inhabern eines Geschäftes ist nur Einer
wählbar und zur Ausübung des Wahlrechts zu verstatten.

Aktien- und ähnliche Gesellschaften üben dasWahlrecht
durch einen von dem geschäftsführenden Vorstande zu be-
zeichnenden Beauftragten ausf; wählbar ist von den Mit-
gliedern des geschästsführenden Vorstandes nur Eins. Minder-
jährige und Frauen können das Wahlrecht durch Bevoll-
mächtigte ausüben, wählbar sind letztere nicht. ’ «

Wird die Wahl der Abgeordneten und Stellvertreter
seitens einer Steuergefellschaft verweigert, oder nicht ordnungs-
mäßig bewirkt, oder verweigern die Gewählten die ordnungs-
mäßige Mitwirkung, so gehen die dem Steuerausschufse zu-
stehenden Befugnisse für das betreffende Steuerjahr auf den

 

 

Vorsitzenden über.
Als verweigert gilt die Wahl der Abgeordneten dann,

wenn auf einmalig wiederholte Ladung im Wahltermine
weniger als drei zur Ausübung des Wahlrechts berechtigte
Mitglieder der Steuergesellschaft erscheinen. «

Die Ortsbehörden ersuche ich, den für das Steuerjahr
1901 veranlagten Gewerbetreibenden ihres Bezirks hiervon
Kenntniß zu geben und dieselben zu dem Termin einzuladen,
ihnen auch aufzugeben, die Gewerbesteuerzuschrift für das
Steuerjahr 1901 mit zur Stelle zu bringen.

Der Vorsitzende der Steuer-
ausschiisse der Gewerbesteuerklassen III und IV.
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Nr. 431. Oels, den 24. Oktober 1901.

Betrjfft die Einkommensteuer-Veranlagung für
das Steuerjahr 1902.

Den Herren Guts- und Gemeinde-Vorftehern werden in den
nächsten Tagen die Staatssteuerlisten für das laufende
Steuerjahr 1901 behufs Benutzung bei der bevorstehenden
Einkommensteuer-Veranlagung für das Steuerjahr 1902
zugehen. Diese Listen sind sorgfältig aufzubewahren und
f. Z. mit dem Veranlagungs-Material für das Steuerjahr 1902
dem Vorsitzenden der Voreinschätzungs-Commifsion zu über-
enden.

s Ferner ordne ich, wie in den Vorjahren, hiermit an,
daß die Staatsfteuerliften, sowohl diejenigen für das laufende
Steuerjahr als auch die für das Steuerjahr 1902 auf-
zustellenden, beim Versenden an die Vorsitzenden der Vor-
einschätzungs-Commisfionen nicht zufammenzufalten, sondern
zufammenzurollen find.

Der Vorsitzende der
Einkommensteuer-Beranlagunas-Commtsfion.

Nr. 432. Oels, den 19. Oktober 1901.
Jch bringe hierdurch zur öffentlichen Kenntniß, daß der

Spezialcommifsar, Oekonomiecommiffar Bras e in Breslau,

 

seit dem 1. d. Mts. nach Wetzlar versetzt worden ist und an
seiner Stelle der Spezialcommiffar, Landesökonomierath
Schimbke die Verwaltung der Spezialcommission Breslau
ubernommen hat«

Nr. 433. » Oels, den 22. Oktober 1901.
Zur Forderung von Volksbibliotheken hat der

Herr Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten Beihülfen
aus Staatsfonds zur Verfügung gestellt. Die Bedingungen,
unter denen solche Beihülfen gewährt werden, werde ich den
Betheiligten auf Antrag mittheilen.

« Gesuche um Bewilligung von Staatsbeihülfen für Volks-
bibliotheken sind mir bis zum 1. Februar j. J. vorzulegen.

Nr. 434. Oels, den 16. Oktober 1901.
Der Herr Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten

hat sich bereit erklärt, die in Spalte 16 der außerordentlichen
Beilage zu Nr. 6 des Regierungs-Amtsblattes für 1900
eingezogenen Beiträge den betreffenden Schulverbänden zurück-
zuerstatten.
. Die betheiligten Schulvorftände erfuche ich, die von
ihnen s. Z. gezahlten Beträge bei der Königlichen Kreiskasse
hierselbst gegen vorschriftsmäßige Quittung zu erheben.
. Die getreu Gemeinde-Vorsteher der Schulorte ersuche
ich, diese erfügung den Schulvorftänden vorzulegen

Der Königliche Landrath.
Graf Zool-oth-

 

B. Bekanntinachungen anderer Behörden.

» Oels, den 18. Oktober 1901.
Steckbrief

Gegen die unten beschriebene Dienstmagd Marie Wattol,
geb. Radek, aus Oels, welche sich verborgen hält, ist die
Untersuchungshaft wegen Betruges im Rückfalle verhängt.

Es wird ersucht, dieselbe zu verhaften und in das Ge-
richts efängniß zu Oels abzuliefern. 3. J. 1162/01.

Befchreibungr Alter: 387/12 Jahre; Größe: 1,50 m;
Statur: schlank; Haare: blond; Stirn: hoch; Augenbrauen:
blond; Augen: grau; Nase: gewöhnlich; Mund: gewöhnlich ;
Zähne: defekt; Kinn: länglich; Gesicht: oval ; Sprache:
deutsch. / ,

Der Erste Staatsanwalt

Briefe, den 23. Oktober 1901.
Die Seuche unter den Schweinen des anohners

Gottlieb Patschäke in Sechskiefern ist erloschen und
Stall-Desinfektion ausgeführt

Der Amtsvorsteher.
Graf Kospoth.

Domatschine, den 23. Oktober 1901.
Zur Vertilgung von Raubzeug werden auf dem Jagd-

gelände Sibyllenort, Peuke, Langewiese, Domatschine in den«  

Monaten November, Dezember 1901 und Januar 1902 von
der Jagdverwaltung Giftbrocken ausgelegt und wird vor Auf-
nahme derselben, sowie des gefallenen Raubzeuges gewarnt.

Der Amtsvorsteher.

Domatschine, den 24. Oktober 1901.

Bekanntmachung.
Der Stellenbesitzer Eduard Hurtig in Peuke ist vom

Unterzeichneten zum Fleischbeschauer für den Guts- und
Gemeindebezirk Peuke bestätigt.

Der Amtsvorsteher.

Namslau, den 12. Oktober 1901.

Der am 29. Oktober d. Js. in Reichthal anstehende
Viehmarkt findet statt. Der Auftrieb und die Auffuhr von
Rindern, Schweinen, Schaer und Ziegen aus verseuchten
und gesperrten Ortschaften anderer Kreise, sowie aus Ort-
schaften des hiesigen Kreises, welche bis dahin gesperrt und
verseucht sein sollten, ist jedoch verboten.

Der Königliche Landrath.
Willert.
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Aeliesie Beerdigungs-Anstalt Schlesiens. Gegründet 1833.
Grösstes Lager zu sofortigem Versand bereiter Särge.

W Jedes Privat— oder öffentliche Telephon bietet für die Bestellung den Vortheil aus- W

Versand mit dem nächsten Personenzuge bis zu der dem WJFIE- fühkiicher Besprechung.
M Trauerhaus nächsten Bahnstation.
1...m?" schwarzen Tüchern, Aufstellung von Catafalk, Leuchtern u. Kerzen etc.

Uebernahme der Decoration des Trauerzimmers mit Mk

"51‘135
Akt LET- Auf Wunsch kommt ein Vertreter der Firma zur Rücksprache in das Tr.auerhaus U 4:}

53.11 seine-renti-ateeesigeeekte durch Eisenbahn oder eigenes Gespann werden schnellstens ausgeführt.
1 ss B- .«""«W‚I‘CÄCV’TRTUY'IU Adr(Ss ' Wes-irregeht11514311111. »

 
Kirchliche Nachrichten

Am 21 Sonntage nach Trinitotis
Gottesdienite in der Schloßkirche zu- Dem.
*) Hauptgottesdienfi 91/, Uhr: Herr Super:

intendent Ueberfchär.
*) Nachmittags 2 Uhr: Herr Pastor Schmidt.
*) Abendgottesdienst 5 Uhr: Herr Pafior

Biehler.
Beichte früh 9 Uhr: Herr Superintendent

Ueberfchiir.
Der Wochengottesdienft fiillt aus.
Beichte und Abendmahl früh 874 Uhr:
Herr Paftor Biehler

Donnerstag den 31. Oktober, Nachmittag
3 Uhr: Miffionsfeft. Die Predigt
hiiit Herr Paftor Krebs aus Diersdorf,
den Miffionsbericht Herr Miffionar
Buni aus Afrika.
Jn der PropfteKirchU

W) Mittags 11 Uhr Militärgottesdienst:
Herr Superintendent Ueberfchiir.

Amtswoche:
l. für Taner und Trauungen: Herr Supers

intendent Ueberfchiir.
2. für Beerdigungen aus der Stadt: Herr

Pastor Biehier.
3. für Beerdigungen vom Lande:

Vaftor Kiihler.

‘) Collelte für die edungelifche Dialpora
im Auslande.

W) Collekte fiir den GuftavsAdolpbiVereim

C Ieil
ist jede Dame mit einem zarten, reinen
Gesicht,rosigem,jugendfrifchenAus-
haben, reiner lammetweicher Haut
und blendendfschönem Tetttt- Alles
dies erzeugt:

iiadeberier tilienmiliisseife
von Bergmann u C o , Radedeni-
Dresden Schutzmartm Steckenpferd.

ä. St. 50 Pi. bei R. Becher.

Herr
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Hansliften ,
steuerliften ,

Personenftandslisten, Staats-
Gemeindeneuerliften, Staats-

steuerrollen, Anhänge zur Staatssteuerlifte
undVerzeichnisse der physischen Personen

sind in der A. Ludwig’icben Hofbuchdruckerei in Oels borräihig

Die Magd Augusts Sperling hat
ihren Dienst bei Freigiirtner Gottfried
Scholz hier ohne Grund verlassen-
Es wird gewarnt, diefelbe in Dienst
oder Arbeit zu nehmen Die Orts-
behbrden und Gendarmen werden
erfucht, ihren etwaigen Aufenthalt hier-
her anzuzeigen

Vielguth, den 24. Oktober 1901

Ver Tini-vorstellen
W. Arndt.

0111111111111: itadeuifije
Latini

will RuscitowoyssTtsche fabriziren
und fucht Lieferanten für die erforder-
lichen Eifentheile. Offerien unter
F. D. 4202 un Rudolf “400886 in
Frankfurt a. M.

Eroii Grienssiiieiiiialz
steht zum täglichen Verkauf in

Dreiradern

  

Zwei große, fehr gut erhaltene

M- stimmt Isi-
und eine Wange zum Fische-
abwtegen sind fehr billig zu ver-
taufen; wo, fagt die Expedition d Bl.

Wer schnell u. billig Stellung will, verl. per
abwartenDeutsche Vulkan-euren Eßlingen

Gruß aus Bernftadt

A. Mantel’s Conditorei u. Tote
( egr.1844) empfiehlt ihre
J ff. Gebäcks re.-—

ihre bekannt hochfeinen

Houinkuchem Confitiiren und
reizende Geburtstansuefchenke re

stamme der Stadt Das
vom 19. Oktober 1901.

Weizen, gelb . . . 16I9o 16I30 15 50
Rog en ..... 1480 1420 1381)
G te ...... 14—- 1350 13-—
6afet ...... 1330 12l80 12 20
Erber ...... 221——- -——— 20 -—-
Kartoffeln . . . . 4-—- ——»—— 3-—-
Hm . o o i 8 ""’ """' 760

I Stroh (100 Kilogr.) 730 —-1—- 680     


